
Rechtsfragen zum 
Kleingarten

Rechtsfragen zum 
Kleingarten

Vortrag vom 11. November 2023
von

Rechtsanwalt Bernd Woite

Vortrag vom 11. November 2023
von

Rechtsanwalt Bernd Woite



ThemenkomplexeThemenkomplexe
Forderungen im Kleingarten

Die Rechnung

Verzug / Mahnungen

Das gerichtliche Mahnverfahren

Forderungen im Kleingarten

Die Rechnung

Verzug / Mahnungen

Das gerichtliche Mahnverfahren
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Rechtsverhältnisse im 
Kleingarten

Rechtsverhältnisse im 
Kleingarten

KleingartenvereinKleingartenverein

Mitglied / PächterMitglied / PächterVerpächter / 
Kreisverband
Verpächter / 
Kreisverband
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Mitgliedschaft

Pachtvertrag

Auftrag

Mitgliedschaft



ForderungsebenenForderungsebenen

Rechtsanwälte Woite & Woite, Reiterallee 2, 16 303 Schwedt 
Kanzlei@RA-Woite.de 4

Kleingartenverein

Mitglied / Pächter

Verpächter / 
Kreisverband



ForderungsebenenForderungsebenen
Daher : 

Trennung zwischen eigenen Forderungen und 
Forderungen, die im Auftrage / kraft Vollmacht 
eingezogen werden!

Daher : 

Trennung zwischen eigenen Forderungen und 
Forderungen, die im Auftrage / kraft Vollmacht 
eingezogen werden!
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Anforderungen an eine 
Rechnung

Anforderungen an eine 
Rechnung

Name / Anschrift des KleingartenvereinsName / Anschrift des Kleingartenvereins

Name / Anschrift des Empfängers der LeistungName / Anschrift des Empfängers der Leistung

AusstellungsdatumAusstellungsdatum

RechnungsnummerRechnungsnummer

Zeitpunkt / Zeitraum der LeistungZeitpunkt / Zeitraum der Leistung

Bezeichnung der ForderungBezeichnung der Forderung
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Bezeichnung des VereinsBezeichnung des Vereins
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vollständiger Name des Vereins

Anschrift / Kontaktdaten

Vertretungsberechtigung

Bankverbindung



Bezeichnung des 
Leistungsempfängers

Bezeichnung des 
Leistungsempfängers

Vorname und Nachname

ggf. Angabe zu Gesamtschuldner

Vollständige Anschrift
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Bezeichnung der LeistungBezeichnung der Leistung
Erforderlich ist eine genaue und eindeutige Bezeichnung. 

Bei Umlagen etc. ist darauf zu achten, daß eine rechtliche 
Grundlage vorhanden ist. Gegebenenfalls ist diese 
nachzuweisen.

U. U. Darlegung der Voraussetzungen (z. B. 
„Abgeltungszahlung gemäß Beschluß der MV 1/2008 für 
10 Arbeitsstunden à 20,- EUR = 200,- EUR“) 

Erforderlich ist eine genaue und eindeutige Bezeichnung. 

Bei Umlagen etc. ist darauf zu achten, daß eine rechtliche 
Grundlage vorhanden ist. Gegebenenfalls ist diese 
nachzuweisen.

U. U. Darlegung der Voraussetzungen (z. B. 
„Abgeltungszahlung gemäß Beschluß der MV 1/2008 für 
10 Arbeitsstunden à 20,- EUR = 200,- EUR“) 
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LeistungszeitraumLeistungszeitraum
Wichtig :

Abgrenzung von Abrechnungen des vergangenen Jahres 
von Vorschußanforderungen für das kommende Jahr! 

Wichtig :

Abgrenzung von Abrechnungen des vergangenen Jahres 
von Vorschußanforderungen für das kommende Jahr! 
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Anforderungen an eine 
Rechnung

Anforderungen an eine 
Rechnung

SchriftformSchriftform

Zustellung an Empfänger (Post, Übergabe)Zustellung an Empfänger (Post, Übergabe)

Zahlungsfristen beachtenZahlungsfristen beachten

DokumentationDokumentation
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Abrechnung VersorgsträgerAbrechnung Versorgsträger

Klare Trennung in der Rechnung ist erforderlich.

In der Regel : Vorschußanforderung

=> Prüfbare Abrechnung des Vorjahres erforderlich

Klare Trennung in der Rechnung ist erforderlich.

In der Regel : Vorschußanforderung

=> Prüfbare Abrechnung des Vorjahres erforderlich
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Welche Frist setzen wir?Welche Frist setzen wir?
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14 
Tage?

30 
Tage?

1 
Monat?

Keine?



ZahlungsfristenZahlungsfristen

Gibt es eine Regelung in der Satzung?Gibt es eine Regelung in der Satzung?
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Verzug des SchuldnersVerzug des Schuldners

§ 286 Abs. I S. 1 BGB

Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des 
Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der 
Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung 
in Verzug.

§ 286 Abs. I S. 1 BGB

Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des 
Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der 
Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung 
in Verzug.
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Entbehrlichkeit der MahnungEntbehrlichkeit der Mahnung
§ 286 Abs. II BGB

Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

- 1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender 
bestimmt ist

- 3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und 
endgültig verweigert

§ 286 Abs. II BGB

Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

- 1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender 
bestimmt ist

- 3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und 
endgültig verweigert
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Verzug des SchuldnersVerzug des Schuldners
§ 286 Abs. III BGB

Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt 
spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 
30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung 
leistet; 

dies gilt gegenüber einem Schuldner, der 
Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der 
Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders 
hingewiesen worden ist. 

§ 286 Abs. III BGB

Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt 
spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 
30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung 
leistet; 

dies gilt gegenüber einem Schuldner, der 
Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der 
Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders 
hingewiesen worden ist. 
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Rechtsfolgen des VerzugsRechtsfolgen des Verzugs
§ 288 Abs. I BGB

Eine Geldschuld ist während des Verzuges zu verzinsen.

Verzugszinsen (§ 288 Abs. I S. 2 BGB) (Verbraucher):

5 % - Punkte über dem Basiszinssatz

§ 288 Abs. I BGB

Eine Geldschuld ist während des Verzuges zu verzinsen.

Verzugszinsen (§ 288 Abs. I S. 2 BGB) (Verbraucher):

5 % - Punkte über dem Basiszinssatz
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Höhe BasiszinsatzHöhe Basiszinsatz
Basiszinssatz ist variabel und ändert sich jeweils zum 1. 
Januar und 1. Juli.

Entsprechend ändert sich der Verzugszins.

zum 1. Juli 2016 : -0,88 % p. a.

zum 1. Januar 2023 : 1,62 % p. a.

seit 1. Juli 2023 : 3,12 % p. a. 

Basiszinssatz ist variabel und ändert sich jeweils zum 1. 
Januar und 1. Juli.

Entsprechend ändert sich der Verzugszins.

zum 1. Juli 2016 : -0,88 % p. a.

zum 1. Januar 2023 : 1,62 % p. a.

seit 1. Juli 2023 : 3,12 % p. a. 
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VerzugszinsenVerzugszinsen
Seit dem 1. Juli 2023 beträgt der Verzugszinssatz nach § 
288 Abs. I S. 2 BGB gegenüber Verbrauchern daher

8,12 % p. a.

Seit dem 1. Juli 2023 beträgt der Verzugszinssatz nach § 
288 Abs. I S. 2 BGB gegenüber Verbrauchern daher

8,12 % p. a.
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MahnungMahnung
BGH, Urteil vom 10. März 1998, Az. X ZR 70/96

Es genügt jede eindeutige und bestimmte Aufforderung, 
mit der Gläubiger uneindeutig zum Ausdruck bringt, daß 
er die geschuldete Leistung verlangt, wobei diese Folgen 
auch durch eine in höflicher Form abgefaßte Aufforderung 
ausgelöst werden. 

Auf die Rechtsfolgen des Verzugs muß nicht hingewiesen 
werden.

BGH, Urteil vom 10. März 1998, Az. X ZR 70/96

Es genügt jede eindeutige und bestimmte Aufforderung, 
mit der Gläubiger uneindeutig zum Ausdruck bringt, daß 
er die geschuldete Leistung verlangt, wobei diese Folgen 
auch durch eine in höflicher Form abgefaßte Aufforderung 
ausgelöst werden. 

Auf die Rechtsfolgen des Verzugs muß nicht hingewiesen 
werden.
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MahnungMahnung
Eine Fristsetzung ist nicht erforderlich (BGH, Urteil vom 12. August 2009, Az. 
VIII ZR 254/08).

Der Zweck der Fristsetzung erfordert es nicht, daß der Gläubiger einen 
bestimmten Zeitraum oder einen genauen (End-)Termin angibt. Dem 
Schuldner soll mit der Fristsetzung vor Augen geführt werden, daß er die 
Leistung nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt bewirken kann, sondern daß 
ihm hierfür eine zeitliche Grenze gesetzt ist. Dieser Zweck wird bereits durch 
die Aufforderung, innerhalb „angemessener Frist“, „unverzüglich“ oder 
„umgehend“ zu leisten, hinreichend erfüllt. 
Zwar besteht für den Schuldner dann die Ungewißheit, welcher genaue 
Zeitraum ihm für die Leistung zur Verfügung steht. 
Für eine Fristsetzung genügt es deshalb, wenn der Gläubiger durch das 
Verlangen nach sofortiger, unverzüglicher oder umgehender Leistung oder 
vergleichbare Formulierungen deutlich macht, daß dem Schuldner für die 
Erfüllung nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht.

Eine Fristsetzung ist nicht erforderlich (BGH, Urteil vom 12. August 2009, Az. 
VIII ZR 254/08).

Der Zweck der Fristsetzung erfordert es nicht, daß der Gläubiger einen 
bestimmten Zeitraum oder einen genauen (End-)Termin angibt. Dem 
Schuldner soll mit der Fristsetzung vor Augen geführt werden, daß er die 
Leistung nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt bewirken kann, sondern daß 
ihm hierfür eine zeitliche Grenze gesetzt ist. Dieser Zweck wird bereits durch 
die Aufforderung, innerhalb „angemessener Frist“, „unverzüglich“ oder 
„umgehend“ zu leisten, hinreichend erfüllt. 
Zwar besteht für den Schuldner dann die Ungewißheit, welcher genaue 
Zeitraum ihm für die Leistung zur Verfügung steht. 
Für eine Fristsetzung genügt es deshalb, wenn der Gläubiger durch das 
Verlangen nach sofortiger, unverzüglicher oder umgehender Leistung oder 
vergleichbare Formulierungen deutlich macht, daß dem Schuldner für die 
Erfüllung nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht.
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Mahnkosten IMahnkosten I
Mahnkosten können erst im Verzug des Schuldners 
geltend gemacht werden.

Nicht : für die Mahnung, die den Schuldner in Verzug 
setzt.

Mahnkosten können erst im Verzug des Schuldners 
geltend gemacht werden.

Nicht : für die Mahnung, die den Schuldner in Verzug 
setzt.
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Mahnkosten IIMahnkosten II
Wie hoch können Mahnkosten angesetzt werden?

Eine Mahnkostenpauschale für eine schriftliche Mahnung 
darf im Wesentlichen nur die Material-, Druck- und 
Portokosten für das Mahnschreiben umfassen (BGH, 
Urteil vom 26. Juni 2019, Az. VIII ZR 95/18).
Keine Personalkosten oder IT-Kosten.

=> Höchstens 2,50 EUR

(AG Brandenburg, Urteil vom 23. Oktober 2020, Az. 31 C 
200/19; OLG Düsseldorf, Urteil vom 9. Juni 2022, Az. 20 
U 91/21)

Wie hoch können Mahnkosten angesetzt werden?

Eine Mahnkostenpauschale für eine schriftliche Mahnung 
darf im Wesentlichen nur die Material-, Druck- und 
Portokosten für das Mahnschreiben umfassen (BGH, 
Urteil vom 26. Juni 2019, Az. VIII ZR 95/18).
Keine Personalkosten oder IT-Kosten.

=> Höchstens 2,50 EUR

(AG Brandenburg, Urteil vom 23. Oktober 2020, Az. 31 C 
200/19; OLG Düsseldorf, Urteil vom 9. Juni 2022, Az. 20 
U 91/21)
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Wie viele Mahnungen?Wie viele Mahnungen?

„Auf dem Brief stand : „Letzte Mahnung“.

Gott sei Dank, 

ich dachte schon, das hört nie auf!“

„Auf dem Brief stand : „Letzte Mahnung“.

Gott sei Dank, 

ich dachte schon, das hört nie auf!“
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Wie viele Mahnungen?Wie viele Mahnungen?

Nach AG Brandenburg (Urteil vom 23. Oktober 2020, Az. 
31 C 200/1) maximal drei Mahnungen.

Abhängig vom Einzelfall und Schuldnerverhalten!

Nach AG Brandenburg (Urteil vom 23. Oktober 2020, Az. 
31 C 200/1) maximal drei Mahnungen.

Abhängig vom Einzelfall und Schuldnerverhalten!
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Das gerichtliche 
Mahnverfahren
Das gerichtliche 
Mahnverfahren

Es handelt sich um ein vereinfachtes gerichtliches 
Verfahren, das es Gläubigern ermöglicht, schnell und 
kostengünstig einen für die Zwangsvollstreckung nötigen 
Vollstreckungstitel zu erlangen.

Es handelt sich um ein vereinfachtes gerichtliches 
Verfahren, das es Gläubigern ermöglicht, schnell und 
kostengünstig einen für die Zwangsvollstreckung nötigen 
Vollstreckungstitel zu erlangen.
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Das gerichtliche 
Mahnverfahren II
Das gerichtliche 
Mahnverfahren II

- Forderungsdurchsetzung mittels Formularen

- Keine Überprüfung der Forderungen der das Gericht

- Ausschließlich schriftliches Verfahren. Keine 
Beweisaufnahme oder mündliche Verhandlung

- Schneller als eine „normales“ Klageverfahren

- Günstigere Kosten

- Forderungsdurchsetzung mittels Formularen

- Keine Überprüfung der Forderungen der das Gericht

- Ausschließlich schriftliches Verfahren. Keine 
Beweisaufnahme oder mündliche Verhandlung

- Schneller als eine „normales“ Klageverfahren

- Günstigere Kosten
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GerichtskostenGerichtskosten
Es fällt eine halbe Gerichtsgebühr an.

Die Kosten richten sich nach der Höhe der Forderungen.

bis 1.500,- EUR : 36,- EUR

ab 1.500,- EUR : 39,- EUR

ab 2.000,- EUR : 49,- EUR

ab 2.500,- EUR : 59,50 EUR

Es fällt eine halbe Gerichtsgebühr an.

Die Kosten richten sich nach der Höhe der Forderungen.

bis 1.500,- EUR : 36,- EUR

ab 1.500,- EUR : 39,- EUR

ab 2.000,- EUR : 49,- EUR

ab 2.500,- EUR : 59,50 EUR
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Das gerichtliche 
Mahnverfahren
Das gerichtliche 
Mahnverfahren

Zweistufiges Verfahren :Zweistufiges Verfahren :
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Mahn-bescheid Vollstreckungs-
bescheid



Form des AntragesForm des Antrages
Erste Möglichkeit :

Antragsformular aus dem Bürofachhandel.

Erste Möglichkeit :

Antragsformular aus dem Bürofachhandel.
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Form des AntragesForm des Antrages
Zweite Möglichkeit :

www.online-mahnantrag.de

Erfordert handelsüblichen Computer und Drucker.

Zweite Möglichkeit :

www.online-mahnantrag.de

Erfordert handelsüblichen Computer und Drucker.
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Zuständiges GerichtZuständiges Gericht
Zuständig ist das Gericht, das für den Wohnsitz des 
Gläubigers zuständig ist.

Bei Gläubigern aus Berlin und Brandenburg :

Amtsgericht Zentrales Mahngericht Berlin - Wedding 

Zuständig ist das Gericht, das für den Wohnsitz des 
Gläubigers zuständig ist.

Bei Gläubigern aus Berlin und Brandenburg :

Amtsgericht Zentrales Mahngericht Berlin - Wedding 
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Wie kann ich mit dem Gericht 
kommunizieren?

Wie kann ich mit dem Gericht 
kommunizieren?

Sichere Übertragungswege (beA, beB, ePo, 
DE-Mai)l

Ausdruck / Übersendung per Post

Personalausweis mit eID-Funktion
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VerfahrensschritteVerfahrensschritte
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Wer stellt den Antrag?Wer stellt den Antrag?
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Wer stellt den AntragWer stellt den Antrag
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Wer stellt den AntragWer stellt den Antrag
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Wer stellt den Antrag?Wer stellt den Antrag?
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AntragsgegnerAntragsgegner
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Reguläres MahnverfahrenReguläres Mahnverfahren
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Bezeichnung der ForderungBezeichnung der Forderung
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ZinsangabenZinsangaben
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ProzeßgerichtProzeßgericht
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Allgemeine AngabenAllgemeine Angaben
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BankverbindungBankverbindung
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Drucken / SignierenDrucken / Signieren
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Widerspruch gegen 
Mahnbescheid

Widerspruch gegen 
Mahnbescheid

Gegen den Mahn-
bescheid kann der 
Schuldner binnen 
zwei Wochen ab 
Zustellung 
Widerspruch einlegen.

Gegen den Mahn-
bescheid kann der 
Schuldner binnen 
zwei Wochen ab 
Zustellung 
Widerspruch einlegen.
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Widerspruch gegen 
Mahnbescheid

Widerspruch gegen 
Mahnbescheid

Im Falle der Einlegung eines Mahnbescheide erfolgt auf 
Antrag die Abgabe an das zuständige Amtsgericht.

Das Amtsgericht fordert den Antragsteller zur Begründung 
der Klage auf. Es sind die (weiteren) Gerichtskosten zu 
zahlen.

Es folgt das „normale“ streitige Verfahren.

Im Falle der Einlegung eines Mahnbescheide erfolgt auf 
Antrag die Abgabe an das zuständige Amtsgericht.

Das Amtsgericht fordert den Antragsteller zur Begründung 
der Klage auf. Es sind die (weiteren) Gerichtskosten zu 
zahlen.

Es folgt das „normale“ streitige Verfahren.
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Antrag auf Erlaß eines 
Vollstreckungsbescheides

Antrag auf Erlaß eines 
Vollstreckungsbescheides
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Antrag auf Erlaß eines 
Vollstreckungsbescheid
Antrag auf Erlaß eines 
Vollstreckungsbescheid
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ZustellungZustellung

Rechtsanwälte Woite & Woite, Reiterallee 2, 16 303 Schwedt 
Kanzlei@RA-Woite.de 73



VollstreckungsbescheidVollstreckungsbescheid
Es handelt sich um einen eigenständigen 
Vollstreckungstitel.

Der Vollstreckungsbescheid ist vorläufig vollstreckbar (§ 
700 ZPO).

Es handelt sich um einen eigenständigen 
Vollstreckungstitel.

Der Vollstreckungsbescheid ist vorläufig vollstreckbar (§ 
700 ZPO).
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VollstreckungsbescheidVollstreckungsbescheid
Aus dem Vollstreckungsbescheid kann die 
Zwangsvollstreckung betrieben werden.

Der Gläubiger kann beispielsweise

- ein Konto pfänden

- Arbeitslohn pfänden

- den Gerichtsvollzieher mit Pfändungsmaßnahmen 
beauftragen

 

Aus dem Vollstreckungsbescheid kann die 
Zwangsvollstreckung betrieben werden.

Der Gläubiger kann beispielsweise

- ein Konto pfänden

- Arbeitslohn pfänden

- den Gerichtsvollzieher mit Pfändungsmaßnahmen 
beauftragen
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Rechtsbehelf gegen 
Vollstreckungsbescheid

Rechtsbehelf gegen 
Vollstreckungsbescheid

Gegen den Vollstreckungsbescheid kann der Schuldner 
binnen zwei Wochen ab Zustellung Einspruch einlegen.
Gegen den Vollstreckungsbescheid kann der Schuldner 
binnen zwei Wochen ab Zustellung Einspruch einlegen.
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Rechtsbehelf gegen 
Vollstreckungsbescheid

Rechtsbehelf gegen 
Vollstreckungsbescheid

Das Amtsgericht fordert zur Begründung der Klage auf. 
Es sind weitere Kosten zu bezahlen.

Es folgt das „normale“ Klageverfahren.

Das Amtsgericht fordert zur Begründung der Klage auf. 
Es sind weitere Kosten zu bezahlen.

Es folgt das „normale“ Klageverfahren.
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KlageverfahrenKlageverfahren
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Klageerwiderung

Klage

(begründung)

Urteil des 
Amtsgerichts



Mahnverfahren / KlageMahnverfahren / Klage

Sollte das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet werden 
oder sollte eine Klage erhoben werden?
Sollte das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet werden 
oder sollte eine Klage erhoben werden?
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Bei weiteren Fragen :

Woite & Woite
Rechtsanwälte Fachanwälte

  
Reiterallee 2

16 303 Schwedt

Tel : 03332 – 41 36 90

Kanzlei @ RA-Woite.de 
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